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(57) Zusammenfassung: Es ist ein Leuchtengehäuse (10) für
eine Kraftfahrzeugleuchte zur Aufnahme eines Leuchtmit-
tels eines Kraftfahrzeugs vorgesehen mit einer Haltescha-
le (12) zur Befestigung in einer Kraftfahrzeugkarosserie, ei-
ner zumindest teilweise lichtdurchlässigen Abdeckscheibe
(14) zum Abdecken des in der Halteschale angeordneten
Leuchtmittels, wobei die Abdeckscheibe (14) einen als um-
laufend geschlossene Verdickung ausgestalteten Dichtsteg
(16) zur Kontaktierung der Halteschale (12) aufweist, und
einem optisch an dem Dichtsteg (16) der Abdeckscheibe
(14) angekoppelten Leuchtelement (20) zum Einkoppeln von
Licht in den Dichtsteg (16). Durch den mit Hilfe des Leuch-
telements (20) separat beleuchteten Dichtsteg (16) der Ab-
deckscheibe (14) kann ein unregelmäßiges Aufleuchten des
Dichtstegs (16) durch unerwünscht eingefangenes Licht ver-
mieden werden, so dass eine Kraftfahrzeugleuchte mit ei-
nem geringen Ausmaß an unerwünschten Lichteffekten im
Betrieb ermöglicht ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Leuchtengehäuse
für eine Kraftfahrzeugleuchte, mit dessen Hilfe ein
Leuchtmittel aufgenommen und vor Umwelteinflüs-
sen geschützt werden kann, beispielweise um ei-
ne Vorderleuchte und/oder eine Rückleuchte eines
Kraftfahrzeugs auszubilden.

[0002] Aus DE 10 2012 211 822 A1 ist eine Ge-
häuseschale für eine Leuchteneinheit eines Kraft-
fahrzeugs bekannt, bei der die Gehäuseschale einen
Lichtleiter aufweist, an dem ein Leuchtmittel optisch
angekoppelt werden kann, um ästhetische Effekte er-
zeugen zu können.

[0003] Es besteht ein ständiges Bedürfnis uner-
wünschte Lichteffekte im Betrieb einer Kraftfahr-
zeugleuchte zu vermeiden.

[0004] Es ist die Aufgabe der Erfindung Maßnahmen
aufzuzeigen, die eine Kraftfahrzeugleuchte mit einem
geringen Ausmaß an unerwünschten Lichteffekten im
Betrieb ermöglichen.

[0005] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-
mäß durch ein Leuchtengehäuse mit den Merkmalen
des Anspruchs 1. Bevorzugte Ausgestaltungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen und der nach-
folgenden Beschreibung angegeben, die jeweils ein-
zeln oder in Kombination einen Aspekt der Erfindung
darstellen können.

[0006] Erfindungsgemäß ist ein Leuchtengehäuse
für eine Kraftfahrzeugleuchte zur Aufnahme eines
Leuchtmittels eines Kraftfahrzeugs vorgesehen mit
einer Halteschale zur Befestigung in einer Kraftfahr-
zeugkarosserie, einer zumindest teilweise lichtdurch-
lässigen Abdeckscheibe zum Abdecken des in der
Halteschale angeordneten Leuchtmittels, wobei die
Abdeckscheibe einen als umlaufend geschlossene
Verdickung ausgestalteten Dichtsteg zur Kontaktie-
rung der Halteschale aufweist, und einem optisch
an dem Dichtsteg der Abdeckscheibe angekoppel-
ten Leuchtelement zum Einkoppeln von Licht in den
Dichtsteg. Alternativ zum Dichtsteg könnte die Kraft-
fahrzeugleuchte auch eine Narbung zur gewollten
Lichtauskopplung aufweisen. Diese könnte auch in
der umlaufenden Kontur genarbt sein, um Lichtver-
luste zu kompensieren und weitestgehend homogen
die Konturumleuchtung zu gestalten.

[0007] Durch den umlaufenden Dichtsteg kann ei-
ne Materialanhäufung der Abdeckscheibe geschaf-
fen werden, die durch den Kontakt mit der Haltescha-
le insbesondere der Formgestaltung der Abdeck-
scheibe folgen kann. Mit Hilfe des Leuchtelements
kann von dem Leuchtelement erzeugtes Licht in den
Dichtsteg eingeleitet werden, der dadurch als Lichtlei-
ter fungieren kann. Der Dichtsteg kann dadurch hel-

ler erstrahlen. Hierbei wird die Erkenntnis ausgenutzt,
dass die Formgestaltung der Abdeckscheibe in die
Formensprache eines ästhetischen Gesamtkonzepts
des Leuchtengehäuses und der mit Hilfe des Leuch-
tengehäuse ausgestalten Kraftfahrzeugleuchte ein-
gebunden ist und die für die ästhetische Wirkung
der Kraftfahrzeugleuchte gewählte Formensprache
durch den stärker leuchtenden Dichtsteg sogar un-
terstrichen wird. Die Konturierung der im Wesentli-
chen lichtdurchlässigen und/oder transparenten Ab-
deckscheibe und der für sichtbares Licht undurchläs-
sigen Halteschale kann mit Hilfe des Leuchtelements
beleuchteten Dichtstegs stärker hervorgehoben wer-
den.

[0008] Hierbei wird zudem die Erkenntnis ausge-
nutzt, dass der Dichtsteg im regulären Betrieb der
Kraftfahrzeugleuchte von einem in dem Leuchtenge-
häuse vorgesehenen Leuchtmittel direkt oder indi-
rekt, beispielsweise über reflektiertes Streulicht, be-
leuchtet werden kann und in Folge der Materialver-
dickung im Bereich des Dichtstegs ebenfalls stärker
leuchten kann als die übrige Abdeckscheibe. Das von
dem im Betrieb des mindestens einen Leuchtmittels
von dem Dichtsteg eingefangene Licht ist jedoch je
nach Betriebssituation, beispielsweise bei Standlicht,
Abblendlicht, Fernlicht und/oder Nebellicht, bezüglich
der Lichtintensität und/oder der räumlichen Vertei-
lung sehr unterschiedlich, so dass der Dichtsteg re-
lativ unregelmäßig mit in Umfangsrichtung stark un-
terschiedlichen Lichtintensitäten aufleuchten würde.
Dadurch würde der Dichtsteg ohne das angekoppel-
te Leuchtelement im regulären Betrieb der Kraftfahr-
zeugleuchte die Formensprache des Leuchtenge-
häuses nur sehr unzureichend und ästhetisch wenig
ansprechend abbilden. Mit Hilfe des an dem Dicht-
steg angekoppelten Leuchtelements kann jedoch der
Dichtsteg bewusst mit einer stärkeren Lichtintensi-
tät leuchten, so dass von dem Dichtsteg eingefan-
genes Licht der Leuchtmittel der Kraftfahrzeugleuch-
te das optische Erscheinungsbild des Leuchtenge-
häuses nicht beeinträchtigt. Ein unregelmäßiges Auf-
leuchten des Dichtstegs durch eingefangenes Streu-
licht kann dadurch vermieden. Durch den mit Hil-
fe des Leuchtelements separat beleuchteten Dicht-
steg der Abdeckscheibe kann ein unregelmäßiges
Aufleuchten des Dichtstegs durch unerwünscht ein-
gefangenes Licht vermieden werden, so dass eine
Kraftfahrzeugleuchte mit einem geringen Ausmaß an
unerwünschten Lichteffekten im Betrieb ermöglicht
ist.

[0009] Insbesondere ist das Leuchtelement als LED
ausgestaltet. Eine Leuchtdiode („LED“) kann sehr
klein ausgeführt sein und an den Dichtsteg angekop-
pelt werden. Insbesondere kann die LED verkapselt
sein und mit einem Kapselkörper, beispielsweise aus
Kunststoff oder Glas, ein anderes lichtleitendes Bau-
teil oder den Dichtsteg direkt kontaktieren, so dass
ein besonders großer Anteil des von der LED abge-
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strahlten Lichts in den Dichtsteg eingekoppelt werden
kann.

[0010] Vorzugsweise steht von dem Dichtsteg ein
insbesondere einstückiger Lichtbaustein in ein von
der Abdeckscheibe und der Halteschale begrenztes
Innenvolumen ab, wobei das Leuchtelement, insbe-
sondere unmittelbar, an dem Lichtbaustein zur Ein-
leitung von Licht angekoppelt ist. Über den Lichtbau-
stein kann das von dem Leuchtelement abgegebene
Licht leicht in die Längsrichtung des Dichtstegs um-
gelenkt werden, wobei das von dem Leuchtelement
abgegebene Licht insbesondere in entgegengesetz-
te Richtungen in den Dichtsteg eingekoppelt werden
kann. Gleichzeitig kann das Leuchtelement in ein von
der Abdeckscheibe und der Halteschale geschütztes
Volumen positioniert werden.

[0011] Besonders bevorzugt erzeugt das Leuchte-
lement ein Licht mit einer von der Farbe der Ab-
deckscheibe verschiedenen Farbe. Durch die unter-
schiedliche Farbe lassen sich zusätzliche Farbeffekte
erreichen, die eine Hervorhebung der Kontur und For-
mensprache des Leuchtengehäuses in einem stärke-
ren Ausmaß ermöglichen und weitere ästhetische Ef-
fekte ermöglichen. Insbesondere erzeugt das Leuch-
telement ein von weiß verschiedenes Licht.

[0012] Insbesondere ist der von dem mindestens ei-
nen Leuchtelement in den Dichtsteg einleitbare Licht-
strom größer als ein von dem in der Halteschale
angeordneten Leuchtmittel in den Dichtsteg einleit-
bare Lichtstrom. Dadurch hängt die Leuchtintensität
des Dichtstegs maßgeblich von dem Lichtstrom der
Leuchtelemente ab, so dass der Effekt von einge-
fangenem Licht der Leuchtmittel für die ästhetische
Wirkung vernachlässigbar ist. Hierbei wird insbeson-
dere berücksichtigt, dass das Leuchtelement beson-
ders nahe an dem Dichtsteg positioniert sein kann,
so dass ein besonders großer Anteil des von dem
Leuchtelements abgegebenen Lichts in den Dicht-
steg eingekoppelt werden kann, während das Leucht-
mittel von dem Dichtsteg deutlich weiter weg positio-
niert sein kann und nur ein besonders geringer An-
teil des von dem Leuchtmittel abgegebenen Lichts
von den Dichtsteg eingefangen werden kann. Da-
durch kann im Vergleich zu dem Leuchtmittel bei ei-
ner geringeren Betriebsleistung des Leuchtelements
ein größerer Lichtstrom des Leuchtelements in den
Dichtsteg gelangen.

[0013] Der Dichtsteg kann die Halteschale kontak-
tieren und der Formgestaltung der Abdeckscheibe
automatisch folgen. Zudem ist zur Ausbildung der
Dichtung sowieso eine erhöhte Materialdicke der Ab-
deckscheibe erforderlich, wenn eine im Wesentlichen
glatte und absatzlose Außenseite der Abdeckscheibe
ausgebildet werden soll, so dass sich die Materialan-
häufung für die Ausbildung des Dichtstegs automa-
tisch ergibt. Dadurch ist es nicht erforderlich einen se-

paraten Dichtsteg vorzusehen. Stattdessen kann ein
zur Ausbildung der Dichtung sowieso vorgesehener
Dichtsteg zusätzlich mit Hilfe des Leuchtelements als
Lichtleiter funktionalisiert werden.

[0014] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass
der Dichtsteg einen von Licht des Leuchtmittels
passierbaren Fensterbereich der Abdeckscheibe be-
grenzt und/oder umschließt. In einem Bereich radial
außerhalb des umlaufenden Dichtstegs kann Mate-
rial der Abdeckscheibe vorgesehen sein, dass aber
von der Halteschale abgedeckt und abgeschattet ist.
Der Dichtsteg kann dadurch genau an der Gren-
ze zwischen dem Fensterbereich der Abdeckschei-
be, das von dem innerhalb des Leuchtengehäuses
von den Leuchtmitteln erzeugten Licht durchstrahlt
werden kann, und einem von diesem Licht nicht er-
reichbaren von der Halteschalte abgeschatteten Be-
reich der Abdeckscheibe positioniert sein. Der Dicht-
steg folgt dadurch genau einer Konturlinie, die op-
tisch unterschiedliche Bereiche voneinander trennt,
so dass mit Hilfe des von dem Leuchtmittel beleuch-
teten Dichtstegs diese Konturlinie in einer ästhe-
tisch gefälligen Art und Weise hervorgehoben werden
kann.

[0015] Insbesondere ist die Abdeckscheibe aus ei-
nem Kunststoffmaterial hergestellt. Das Kunststoff-
material kann besonders gute Eigenschaften aufwei-
sen, um bei einer besonders geringen Anzahl von
Leuchtelementen den Dichtsteg hinreichend stark
aufleuchten zu lassen.

[0016] Vorzugsweise weist die Abdeckscheibe ei-
nen Brechungsindex n von 1,45 ≤ n ≤ 1,70, insbe-
sondere 1,48 ≤ n ≤ 1,60 und besonders bevorzugt 1,
50 ≤ n ≤ 1,55 auf. Bei einem derartigen Brechungs-
index kann das von dem Leuchtelement eingeleite-
te Licht innerhalb des Dichtstegs mehrfach reflektiert
werden, so dass das Licht über eine entsprechend
lange Strecke des Dichtstegs geleitet werden kann.
Dadurch kann mit einer entsprechend geringen An-
zahl von Leuchtelementen der Dichtsteg ausreichend
beleuchtet werden.

[0017] Besonders bevorzugt ist der Dichtsteg an ei-
ner zur Halteschale weisenden Seite mit einer Re-
flexionsbeschichtung zur Bereitstellung eines höhe-
ren Reflexionsvermögens als an einer von der Halte-
schale weg weisenden Seite der Abdeckscheibe ver-
sehen. Dadurch kann ein Abstrahlen von Licht des
Dichtstegs in das Innere des Leuchtengehäuses ver-
mieden werden. Stattdessen kann ein entsprechend
größerer Anteil des von dem Dichtsteg abgegebenen
Lichts von der Halteschale weg nach außen abgege-
ben werden und von anderen Personen wahrgenom-
men werden.

[0018] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Zeichnungen anhand be-
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vorzugter Ausführungsbeispiele exemplarisch erläu-
tert, wobei die nachfolgend dargestellten Merkmale
sowohl jeweils einzeln als auch in Kombination einen
Aspekt der Erfindung darstellen können. Es zeigen:

[0019] Fig. 1: eine schematische Draufsicht auf ein
Leuchtengehäuse,

[0020] Fig. 2: eine schematische perspektivische
teilgeschnittene Detailansicht des Leuchtengehäu-
ses aus Fig. 1 und

[0021] Fig. 3: eine schematische perspektivische
teilgeschnittene Detailansicht von Innen des Leuch-
tengehäuses aus Fig. 2.

[0022] Das in Fig. 1 dargestellte Leuchtengehäuse
10 weist eine undurchsichtige Halteschale 12 und ei-
ne mit der Halteschale 12 befestigte zumindest teil-
weise lichtdurchlässige Abdeckscheibe 14 auf. Mit
Hilfe der Halteschale 12 kann das Leuchtengehäu-
se 10 in eine Kraftfahrzeugkarosserie eingesetzt wer-
den. Mindestens ein innerhalb der Halteschale 12
angeordnetes nicht dargestelltes Leuchtmittel, bei-
spielsweise ein Scheinwerferlicht, Nebellicht, Blin-
kerlicht, Bremslicht oder ähnliches, kann von der
Abdeckscheibe 14 vor Umwelteinflüssen geschützt
sein.

[0023] Wie in Fig. 2 dargestellt kann die Abdeck-
scheibe 14 einen umlaufenden durch einen Materi-
alverdickung ausgebildeten Dichtsteg 16 aufweisen,
der an einer korrespondierenden Wand der Halte-
schale 12, insbesondere mit einer Klemmkraft, ent-
langläuft und dadurch eine Dichtung ausbildet, bei-
spielsweise um Regenwasser abzuhalten und nicht
in das Innere des Leuchtengehäuses 10 gelangen
zu lassen. Der Dichtsteg 16 kann dadurch einen
Fensterbereich 18 der Abdeckscheibe 14 begrenzen,
durch den das von dem Leuchtmittel im Inneren des
Leuchtengehäuses 10 erzeugte Licht durch die Ab-
deckscheibe 14 nach außen austreten kann.

[0024] Wie in Fig. 3 dargestellt kann im Inneren des
Leuchtengehäuses 10 ein beispielsweise als LED
ausgestaltetes Leuchtelement 20 vorgesehen sein,
das gegebenenfalls über einen Lichtbaustein 22 op-
tisch an dem Dichtsteg 16 angekoppelt sein kann.
Das Leuchtelement 20 kann hierbei den Lichtbau-
stein 22 und/oder den Dichtsteg 16 insbesondere di-
rekt kontaktieren. Das von dem Leuchtelement 20
erzeugte Licht kann dadurch, zumindest zu einem
Großteil, in den Dichtsteg 16 eingeleitet werden und
den Dichtsteg 16 aufleuchten lassen, wodurch die
Konturierung des Fensterbereichs 18 optisch hervor-
gehoben werden kann.
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Patentansprüche

1.   Leuchtengehäuse für eine Kraftfahrzeugleuch-
te zur Aufnahme eines Leuchtmittels eines Kraftfahr-
zeugs, mit
einer Halteschale (12) zur Befestigung in einer Kraft-
fahrzeugkarosserie,
einer zumindest teilweise lichtdurchlässigen Abdeck-
scheibe (14) zum Abdecken des in der Haltescha-
le angeordneten Leuchtmittels, wobei die Abdeck-
scheibe (14) einen als umlaufend geschlossene Ver-
dickung ausgestalteten Dichtsteg (16) zur Kontaktie-
rung der Halteschale (12) aufweist, und
einem optisch an dem Dichtsteg (16) der Abdeck-
scheibe (14) angekoppelten Leuchtelement (20) zum
Einkoppeln von Licht in den Dichtsteg (16).

2.     Leuchtengehäuse nach Anspruch 1 dadurch
gekennzeichnet, dass das Leuchtelement (20) als
LED ausgestaltet ist.

3.     Leuchtengehäuse nach Anspruch 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet, dass von dem Dichtsteg
(16) ein insbesondere einstückiger Lichtbaustein (22)
in ein von der Abdeckscheibe (14) und der Halte-
schale (12) begrenztes Innenvolumen absteht, wobei
das Leuchtelement (20), insbesondere unmittelbar,
an dem Lichtbaustein (22) zur Einleitung von Licht
angekoppelt ist.

4.   Leuchtengehäuse nach einem der Ansprüche
1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass das Leuch-
telement (20) ein Licht mit einer von der Farbe der
Abdeckscheibe (14) verschiedenen Farbe erzeugt.

5.   Leuchtengehäuse nach einem der Ansprüche
1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass der von dem
mindestens einen Leuchtelement (20) in den Dicht-
steg (16) einleitbare Lichtstrom größer als ein von
dem in der Halteschale (12) angeordneten Leuchtmit-
tel in den Dichtsteg (16) einleitbare Lichtstrom ist.

6.   Leuchtengehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtsteg
(16) der Abdeckscheibe (14) zusammen mit der Hal-
teschale (12) eine Dichtung ausbildet.

7.   Leuchtengehäuse nach einem der Ansprüche
1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass der Dicht-
steg (16) einen von Licht des Leuchtmittels passier-
baren Fensterbereich (18) der Abdeckscheibe (14)
begrenzt und/oder umschließt.

8.   Leuchtengehäuse nach einem der Ansprüche
1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeck-
scheibe (14) aus einem Kunststoffmaterial hergestellt
ist.

9.   Leuchtengehäuse nach einem der Ansprüche
1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeck-

scheibe (14) einen Brechungsindex n von 1,45 ≤ n ≤
1,70, insbesondere 1,48 ≤ n ≤ 1,60 und besonders
bevorzugt 1,50 ≤ n ≤ 1,55 aufweist.

10.   Leuchtengehäuse nach einem der Ansprüche
1 bis 9 dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtsteg
(16) an einer zur Halteschale (12) weisenden Seite
mit einer Reflexionsbeschichtung zur Bereitstellung
eines höheren Reflexionsvermögens als an einer von
der Halteschale (12) weg weisenden Seite der Ab-
deckscheibe (12) versehen ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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